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II. Teil 

Studienrecht 

1. Abschnitt 

Allgemeine Bestimmungen 

Begriffsbestimmungen 

§ 51. (1) In Vollziehung der Studienvorschriften werden die Universitäten im Rahmen der 
Hoheitsverwaltung tätig. 

(2) Im Geltungsbereich dieses Bundesgesetzes gelten folgende Begriffsbestimmungen: 

 1. Anerkannte postsekundäre Bildungseinrichtungen sind die Bildungseinrichtungen, die Studien im 
Ausmaß von mindestens sechs Semestern durchführen, bei denen die Zulassung die allgemeine 
Universitätsreife im Sinne dieses Bundesgesetzes oder bei künstlerischen Studien den Nachweis 
der künstlerischen Eignung voraussetzt, und die auf Grund der Rechtsvorschriften des Staates, in 
dem sie ihren Sitz haben, als Bildungseinrichtungen im Sinne dieser Begriffsbestimmung 
anerkannt sind. 

 2. Ordentliche Studien sind die Diplomstudien, die Bachelorstudien, die Masterstudien, die 
Doktoratsstudien sowie die Erweiterungsstudien. 
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 3. Diplomstudien sind die ordentlichen Studien, die sowohl der wissenschaftlichen und 
künstlerischen Berufsvorbildung und der Qualifizierung für berufliche Tätigkeiten, welche die 
Anwendung wissenschaftlicher und künstlerischer Erkenntnisse und Methoden erfordern, als 
auch deren Vertiefung und Ergänzung dienen. Diese Studien erfüllen die Anforderungen des 
Art. 11 lit. e der Richtlinie 2005/36/EG über die Anerkennung von Berufsqualifikationen, ABl. 
Nr. L 255 vom 30.09.2005 S. 22, zuletzt geändert durch die Richtlinie 2013/55/EU, ABl. 
Nr. L 354 vom 28.12.2013 S. 132, in der Fassung der Berichtigung ABl. Nr. L 305 vom 
24.10.2014 S. 115. 

 4. Bachelorstudien sind die ordentlichen Studien, die der wissenschaftlichen und künstlerischen 
Berufsvorbildung oder Berufsausbildung und der Qualifizierung für berufliche Tätigkeiten 
dienen, welche die Anwendung wissenschaftlicher und künstlerischer Erkenntnisse und 
Methoden erfordern. Diese Studien erfüllen die Anforderungen des Art. 11 lit. d der Richtlinie 
2005/36/EG. Sie sind nicht in Studienabschnitte gegliedert. 

 5. Masterstudien sind die ordentlichen Studien, die der Vertiefung und Ergänzung der 
wissenschaftlichen und künstlerischen Berufsvorbildung oder Berufsausbildung auf der 
Grundlage von Bachelorstudien dienen. Diese Studien erfüllen die Anforderungen des Art. 11 
lit. e der Richtlinie 2005/36/EG. Sie sind nicht in Studienabschnitte gegliedert. 

 5a. Erweiterungsstudien sind ordentliche Studien, die dem Zweck dienen, die in einem ordentlichen 
Studium erworbenen Kompetenzen um zusätzliche Kompetenzen zu erweitern. 

 5b. ein Unterrichtsfach entspricht einem Unterrichtsgegenstand oder einem Fachbereich an 
Sekundarschulen. 

 5c. eine Spezialisierung im Lehramtsstudium Sekundarstufe (Allgemeinbildung) ist die Ausrichtung 
auf ein von einem Unterrichtsfach der Sekundarstufe verschiedenes, in den Curricula näher zu 
umschreibendes Fachgebiet, in welchem die oder der Studierende vertiefende Kenntnisse erlangt. 

 5d. ein kohärentes Fächerbündel im Lehramtsstudium Sekundarstufe (Allgemeinbildung) entspricht 
mehr als zwei einander inhaltlich überschneidenden Unterrichtsfächern. 

 6. Studieneingangs- und Orientierungsphase ist das Angebot von Lehrveranstaltungen aus den das 
jeweilige Diplom- oder Bachelorstudium besonders kennzeichnenden Fächern, das der 
Information und der Orientierung der Studienanfängerinnen und Studienanfänger dient. 

 7. Bachelorarbeiten sind die im Bachelorstudium anzufertigenden eigenständigen schriftlichen oder 
künstlerischen Arbeiten, die im Rahmen von Lehrveranstaltungen abzufassen sind. 

 8. Diplom- und Masterarbeiten sind die wissenschaftlichen Arbeiten in den Diplom- und 
Masterstudien, die dem Nachweis der Befähigung dienen, wissenschaftliche Themen 
selbstständig sowie inhaltlich und methodisch vertretbar zu bearbeiten. 

 9. Künstlerische Diplom- und Masterarbeiten sind künstlerische Arbeiten, die dem Nachweis der 
Befähigung dienen, im Hinblick auf das Studienziel des Studiums selbstständig und 
wissenschaftlich fundiert künstlerisch zu arbeiten. 

 10. Bachelorgrade sind die akademischen Grade, die nach dem Abschluss der Bachelorstudien 
verliehen werden. Sie lauten „Bachelor“ mit einem im Curriculum festzulegenden Zusatz, wobei 
auch eine Abkürzung festzulegen ist. Bachelorstudien für das Lehramt schließen mit dem 
akademischen Grad „Bachelor of Education“ („BEd“) ab. 

 11. Mastergrade sind die akademischen Grade, die nach dem Abschluss der Masterstudien verliehen 
werden. Sie lauten „Master“ mit einem im Curriculum festzulegenden Zusatz, wobei auch eine 
Abkürzung festzulegen ist, bzw. „Diplom-Ingenieurin/Diplom-Ingenieur“, abgekürzt „Dipl.-Ing.“ 
oder „DI“; für den Abschluss des Humanmedizinischen Masterstudiums kann der Mastergrad 
„Doctor medicinae universae“, abgekürzt „Dr. med. univ.“, für den Abschluss des 
Zahnmedizinischen Masterstudiums kann der Mastergrad „Doctor medicinae dentalis“, abgekürzt 
„Dr. med. dent.“, und für den Abschluss des Masterstudiums der Pharmazie kann der 
akademische Grad „Magistra pharmaciae“ oder „Magister pharmaciae“, jeweils abgekürzt „Mag. 
pharm.“, verliehen werden. Masterstudien für das Lehramt schließen mit dem akademischen 
Grad „Master of Education („MEd“) ab. 

 12. Doktoratsstudien sind die ordentlichen Studien, die der Weiterentwicklung der Befähigung zu 
selbstständiger wissenschaftlicher Arbeit sowie der Heranbildung und Förderung des 
wissenschaftlichen Nachwuchses auf der Grundlage von Diplom- und Masterstudien dienen. Sie 
sind nicht in Studienabschnitte gegliedert. 

 12a. Künstlerische Doktoratsstudien sind die ordentlichen Studien, die der Weiterentwicklung der 
Befähigung zu selbstständiger künstlerischer Arbeit sowie der Heranbildung und Förderung des 
künstlerischen Nachwuchses auf der Grundlage von künstlerischen Diplom- und Masterstudien 
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dienen. Sie stellen eine über ein künstlerisches Diplom- bzw. Masterstudium hinausgehende 
künstlerische Qualifikation dar und streben eine künstlerisch vertiefende Auseinandersetzung mit 
künstlerischen Fragestellungen an. Neben der Entwicklung der künstlerischen Dissertation 
gemäß Z 13a beinhalten künstlerische Doktoratsstudien begleitende Lehrveranstaltungen 
künstlerischer, wissenschaftlich-künstlerischer und wissenschaftlicher Ausrichtung. 
Künstlerische Doktoratsstudien sind nicht in Studienabschnitte gegliedert. 

 13. Dissertationen sind die wissenschaftlichen Arbeiten, die anders als die Diplom- und 
Masterarbeiten dem Nachweis der Befähigung zur selbstständigen Bewältigung 
wissenschaftlicher Fragestellungen dienen. 

 13a. Künstlerische Dissertationen beinhalten unter Erprobung von künstlerischen Methoden und 
Techniken die Entwicklung eines künstlerischen, originären, konkreten Rechercheprojekts, das 
zu einem eigenständigen und autonom entwickelten künstlerischen Werk führt. 

 14. Doktorgrade sind die akademischen Grade, die nach dem Abschluss der Doktoratsstudien 
verliehen werden. Sie lauten „Doktorin“ oder „Doktor“, abgekürzt „Dr.“, mit einem im 
Curriculum festzulegenden Zusatz, oder „Doctor of Philosophy“, abgekürzt „PhD“. 

 14a. Studienwerberinnen und -werber sind jene Personen, die an der betreffenden Universität die 
Zulassung zu einem bestimmten Studium beantragen. 

 14b. Studienanfängerinnen und -anfänger sind jene Studienwerberinnen und -werber, die nach 
allfälliger Absolvierung eines Aufnahme- oder Auswahlverfahrens tatsächlich zum Studium 
zugelassen werden. 

 14c. Studierende sind die nach den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes durch das Rektorat zum 
Studium an der Universität zugelassenen Personen. 

 15. Ordentliche Studierende sind die Studierenden, die zu den ordentlichen Studien zugelassen sind. 

 16. Allgemeine Universitätsreife ist jener Ausbildungsstand, der einer Person die Fähigkeit und das 
Recht vermittelt, bei Erfüllung allfälliger ergänzender studienspezifischer Erfordernisse zu einem 
ordentlichen Studium an einer Universität zugelassen zu werden. 

 17. Besondere Universitätsreife ist die Erfüllung ergänzender studienspezifischer Voraussetzungen 
für die Zulassung zu einem bestimmten ordentlichen Studium. 

 18. Ergänzungsprüfungen sind die Prüfungen zur Erlangung der allgemeinen oder besonderen 
Universitätsreife oder für den Nachweis der Kenntnis der deutschen Sprache. 

 19. Zulassungsprüfungen sind die Prüfungen, die unter Berücksichtigung der 
Vorbildungsmöglichkeiten dem Nachweis der künstlerischen Eignung für die künstlerischen 
Studien und für die Lehramtsstudien in diesen Fächern oder dem Nachweis der sportlichen 
Eignung für sportwissenschaftliche Studien und für die Lehramtsstudien in diesen Fächern 
dienen. 

 20. Außerordentliche Studien sind die Universitätslehrgänge und der Besuch einzelner 
Lehrveranstaltungen aus wissenschaftlichen Fächern sowie Studien zur Herstellung der 
Gleichwertigkeit gemäß § 90 Abs. 4. 

 21. Universitätslehrgänge dienen der Fort- oder Weiterbildung. Die Einrichtung von 
Universitätslehrgängen zur Vorbereitung auf ein künstlerisches Bachelor- oder Diplomstudium 
ist zulässig. 

 22. Außerordentliche Studierende sind die Studierenden, die zu den außerordentlichen Studien 
zugelassen sind. 

 23. Mastergrade in Universitätslehrgängen sind jene international gebräuchlichen Mastergrade, die 
für die Absolventinnen und Absolventen jener Universitätslehrgänge festgelegt werden, deren 
Zugangsbedingungen, Umfang und Anforderungen mit Zugangsbedingungen, Umfang und 
Anforderungen entsprechender ausländischer Masterstudien vergleichbar sind. 

 24. Curriculum ist die Verordnung, mit der das Qualifikationsprofil, der Inhalt und der Aufbau eines 
Studiums und die Prüfungsordnung festgelegt werden. Nähere Bestimmungen sind in der 
Satzung zu erlassen. 

 25. Prüfungsordnung ist der Teil des Curriculums, der die Arten der Prüfungen, die Festlegung der 
Prüfungsmethode und nähere Bestimmungen für das Prüfungsverfahren enthält. 

 26. Gemeinsame Studienprogramme sind Studien, die auf Grund von Vereinbarungen zwischen einer 
oder mehreren Universitäten, Pädagogischen Hochschulen, Erhaltern von Fachhochschul-
Studiengängen, Privatuniversitäten oder ausländischen anerkannten postsekundären 
Bildungseinrichtungen in der Form eines joint, double oder multiple degree programs 
durchgeführt werden. 
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 27. Gemeinsam eingerichtete Studien sind Studien, die auf Grund von Vereinbarungen zwischen 
einer oder mehreren österreichischen Universitäten, Pädagogischen Hochschulen, Erhaltern von 
Fachhochschul-Studiengängen oder Privatuniversitäten durchgeführt werden, wobei ein 
gleichlautendes Curriculum zu erlassen ist. 

 28. Nostrifizierung ist die Anerkennung eines ausländischen Studienabschlusses als Abschluss eines 
inländischen ordentlichen Studiums. 

 29. Qualifikationsprofil ist jener Teil des Curriculums, der beschreibt, welche wissenschaftlichen, 
künstlerischen und beruflichen Qualifikationen die Studierenden durch die Absolvierung des 
betreffenden Studiums erwerben. 

 31. Ein Plagiat liegt jedenfalls dann vor, wenn Texte, Inhalte oder Ideen übernommen und als eigene 
ausgegeben werden. Dies umfasst insbesondere die Aneignung und Verwendung von 
Textpassagen, Theorien, Hypothesen, Erkenntnissen oder Daten durch direkte, paraphrasierte 
oder übersetzte Übernahme ohne entsprechende Kenntlichmachung und Zitierung der Quelle und 
der Urheberin oder des Urhebers. 

 32. Vortäuschen von wissenschaftlichen oder künstlerischen Leistungen liegt jedenfalls dann vor, 
wenn jemand unerlaubte Hilfsmittel benutzt oder sich bei der Verfassung einer schriftlichen 
Arbeit oder Ablegung einer Prüfung oder bei der Erstellung einer künstlerischen Arbeit 
unerlaubter Weise einer anderen Person bedient oder wenn Daten und Ergebnisse erfunden oder 
gefälscht werden. 

Schlagworte 

Studienwerberin, Studienwerber, Studienanfänger, Studienanfängerin, Studieneingangsphase, 
Diplomstudium, Diplomarbeit, Aufnahmeverfahren, Fortbildung, Bachelorstudium 
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